
Redaktionsgespräch mit Felix Hufeld

„ Harmonisierte Aufsicht hat nicht zur 
Konsequenz, dass diese europäische 
Aufsicht in allen Ländern das Gleiche tut“

18  / S. 16 · 1 / 2016 Kreditwesen

Der Präsident der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht zieht nach 
einem Jahr gemeinsamer Bankenaufsicht 
für Europa ein zufriedenstellendes Fazit, 
macht aber natürlich noch viel Optimie-
rungspotenzial aus. Für die deutsche Auf-
sicht wie für die deutschen Institute be-
deutet all das eine Umstellung auf eine 
datenbasiertere Aufsicht und auch höhere 
Anforderungen. Das sei aber zu bewälti-
gen. Denn auch trotz einer vereinheitlich-
ten Aufsichtspraxis aus einem neuen Auf-
sichtsinstitut heraus, sei Differenzierung 
immer noch wichtig und möglich. Mehr 
Sorge bereitet ihm die Ertragslage, denn 
es seien spürbare Rückgänge zu erwarten. 
Durch glättende Sonderfaktoren in den 
vergangenen Jahren sei die Relevanz aber 
noch nicht überall gleichermaßen ange-
kommen. Die von der Kreditwirtschaft 
 angemahnte aufsichtliche Be-
vorzugung von beispielsweise 
Fintechs oder Versicherungen 
sieht er nicht. (Red.)
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Herr Hufeld, Sie sind 
seit 1. März 2015 Präsi

dent der BaFin, kann man 
zehn Monate später schon ei
ne erste Bilanz ziehen?

Die Mischung der verschiede-
nen Aufgaben eines BaFin-Prä-
sidenten ist faszinierend, aber 
auch sehr anspruchsvoll. Die Fi-
nanzaufsicht befindet sich der-
zeit in einer sehr aktiven Phase. 
Wir stehen an mehreren Stellen 
unmittelbar vor oder inmitten 
von Umbrüchen, die es zu be-
gleiten gilt. Aber genau das 
reizt mich: Eine bloß repetitive 
Tätigkeit in einem geordneten 
Umfeld, die nur der Bestands-

wahrung dient, würde mich weniger mo-
tivieren. Ich freue mich, dass ich diese 
 verantwortungsvolle und herausragend 
spannende Aufgabe wahrnehmen darf und 
versuche, sie so gut zu erfüllen, wie ich 
kann.

Sie sprechen von einer „sehr akti
ven Phase der Finanzaufsicht“: 

Wie macht sich das im Haus BaFin be
merkbar, was hat sich seit Ihrem Eintritt 
in die BaFin 2013 verändert bezie
hungsweise verschärft?

Die größten Auswirkungen – auch institu-
tionell – hat die neue europäische Banken-
aufsicht. Erstmals wurde dadurch ein ope-
ratives Aufsichtsmandat europäisiert oder 
besser gesagt „euroisiert“. EBA, EIOPA und 
ESMA sind ja in erster Linie regulato rische 

Harmonisierer und haben, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, keine originären 
Aufsichtsmandate. Der Single Super visory 
Mechanism der EZB ist dagegen eine  
klassische Aufsichtsbehörde. Das verändert 
auch die Arbeit der BaFin enorm. Sich 
 da rauf einzustellen, ist nicht einfach, aber 
zu managen.

Wie hat der Übergang auf die 
 europäische Regulierung aus Ihrer 

Wahrnehmung heraus geklappt?

Der Übergang in diese neue Welt ist besser 
geglückt, als viele befürchtet haben. Aber 
wir befinden uns immer noch in der Phase 
des Aufbaus, das ist auch der EZB bewusst. 
In drei Jahren wird das noch ganz anders 
funktionieren als jetzt, nach einem Jahr. 
Aber vor dem Hintergrund, dass hier in 

Felix Hufeld, 
Präsident,  
Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bonn/Frankfurt am Main 
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„Europäische Bankenaufsicht erfordert ein 
sehr hohes Maß an Bereitschaft zur  

Kooperation und neue Arbeitsabläufe.“

„Die Nähe zu den beaufsichtigten Instituten 
ist wichtig und wird wichtig bleiben.“

kürzester Zeit mit unglaublicher Geschwin-
digkeit eine behördliche Tätigkeit dieser 
Komplexität geschaffen wurde, kann man 
nur sagen: Hut ab!

Zurück zu den Konsequenzen für 
die BaFin …

Wir müssen uns, wie alle anderen nationa-
len Aufsichtsbehörden auch, in diesem 
Flechtwerk eines gemeinsamen Aufsichts-
mandates zurechtfinden. Das letzte Ent-
scheidungsrecht liegt zwar bei der EZB, 
aber dennoch handelt es sich selbst bei 
den großen Instituten um ein gemein-
sames Aufsichtsmandat. Das wird nicht 
 zuletzt durch die sogenannten Joint Su-
pervisory Committees deutlich, die die 

praktische Aufsichtsarbeit leisten. Das er-
fordert ein sehr hohes Maß an Bereitschaft 
zur Kooperation und ganz neue Arbeitsab-
läufe. Natürlich ist das anspruchsvoll und 
in Sachen Effizienz gibt es sicherlich noch 
einiges zu tun. Nach einem Jahr können 
schlicht noch nicht alle Prozesse im Alltag 
reibungslos funktionieren. Aber die Bereit-
schaft, dies zu verbessern, ist auf allen Sei-
ten ausgesprochen hoch.

Verändert das auch Aufgaben und 
Prozesse im Haus?

Natürlich. Alle Vermerke und alle Empfeh-
lungen, die aufsichtsrechtliche Handlun-
gen nach sich ziehen, müssen nun in den 
europäischen Prozess eingespeist und dort 
diskutiert werden, bevor die Entscheidung 
zum Handeln fällt. Das erhöht die Komple-
xität, und zwar in der laufenden operati-
ven Aufsicht, also nicht nur bei der Har-
monisierung der Regularien. Man darf 
 beides nicht in einen Topf werfen. Die Ent-
wicklung von Regularien ist seit Langem 
von internationalen Gremien geprägt. Was 
das angeht, ist man es gewöhnt, am run-
den Tisch zu verhandeln, Verbündete zu 
suchen, Kompromisse zu schließen und 
seine Interessen zu vertreten. Für die all-
tägliche Praxis ist das hingegen neu. Es 
wird seine Zeit brauchen, bis alles ganz 
 reibungslos funktioniert. Aber wie gesagt: 
Es ist gut angelaufen. 

Und was heißt das für die Banken? 
Denn auch für die Institute selbst 

hat die Zahl der Adressaten in der Ban
kenaufsicht erheblich zugenommen. 

Es wird für die Institute sicherlich nicht 
einfacher. Nicht nur die Zahl der Spieler in 
der Bankenaufsicht hat sich erhöht, 
 sondern auch die der Vorschriften. Es gibt 
inzwischen zahlreiche europäische Leitlini-
en und Rechtstexte, die es zu beachten 
gilt. 

Nun möchte jede der angesproche
nen Institutionen ihre Aufgabe so 

gut wie möglich erfüllen: Wie hoch ist 
der Koordinationsaufwand, um Doppel
arbeit und damit auch Doppelbe

lastungen zu ver
meiden? Ist das 
überhaupt zu ver
hindern?

Hier muss man dif-
ferenzieren. In der 
gemeinsamen Auf-

sichtspraxis von EZB, Bundesbank und BaFin 
werden nicht parallel dreimal Daten erho-
ben, sondern nur einmal. Hier entsteht also 
kein Mehrfachaufwand für die Banken. Et-
was anderes ist es bei der EBA, die für die 
Stresstests eigene Daten erhebt bezie-
hungsweise Umfragen durchführt. Das ist 
in der Tat zusätzlich. Solange die EBA im 
Rahmen ihres Mandates aktiv wird und 
dies politisch gewollt ist, wird sich daran 
kaum etwas ändern. Es sollte allerdings 
nicht passieren, dass für gleiche Zwecke 
von unterschiedlichen Institutionen glei-
che Daten erhoben werden.

Zum 1. Januar kam noch die von Frau 
 König geführte europäische Abwicklungs-
behörde SRM hin-
zu. Diese muss sich 
nun in die europäi-
sche Aufsichtswelt 
einfügen und ihren 
Platz finden. Ge-
nerell funktioniert 
der Informations-
austausch zwischen den Behörden. Mit 
Blick auf den permanenten Informations-
fluss sind aber sicherlich noch Optimie-
rungen in dem einen oder anderen Ablauf 
möglich.

Können Sie den Unmut der deut
schen Banken über die Menge der 

zu liefernden Daten verstehen?

Das Datenvolumen, das die deutschen 
Banken abzuliefern haben, ist gestiegen, 
und es wird auch noch weiter steigen. Das 
liegt aber nicht, und das muss betont wer-
den, an einer mangelnden Behörden-
abstimmung oder zu vielen Spielern in der 
Bankenaufsicht, sondern hängt mit der 
Veränderung der Aufsichtspraxis hin zu ei-
ner quantitativen Beaufsichtigung zusam-
men. Dieser Regimewechsel ist gewollt. Für 
Banken anderer Länder ist das weit weni-
ger anspruchsvoll, da dort das Niveau der 
Datenerhebung immer schon sehr hoch 
war. Diese Unterschiede darf man bei der 
Bewertung ebenso wenig vergessen wie 
die Tatsache, dass es in Deutschland den 
mit Abstand größten Anteil kleiner Banken 
gibt, die davon überproportional betroffen 
sind. 

Wie geht die BaFin mit diesem Re
gimewechsel in der Aufsichtspraxis 

um, weg von einer qualitativen hin zu 
einer quantitativen Aufsicht? Ihr Haus 
war immer sehr stark geprägt von ei
nem Austausch mit den verantwort
lichen Managern in den Banken und 
Sparkassen. 

Ich hoffe sehr, dass sich das nicht ändern 
wird. Das persönliche Gespräch ist auch 
durch die beste Zahlenanalyse nicht zu er-
setzen. Das weiß auch die EZB. Woran der-
zeit noch gefeilt wird, ist die richtige Mi-
schung. Dabei gibt es kein Schwarz und 
Weiß. Ein rein mechanistisches Aufsichts-
bild auf Zahlenbasis ist aus meiner Sicht 
keine Lösung. Mir schwebt eine fakten- 
und analysebasierte Aufsicht vor, die sich 
auch weiterhin zu Ermessensentscheidun-
gen bekennt, wenn diese notwendig und 
sinnvoll sind. Aber es ist absolut richtig, 
dass das analytische Zahlenfundament 

breiter und tiefer wird. Das ist für die Ba-
Fin ein Impuls aus der neuen europäischen 
Aufsicht, den wir konstruktiv aufnehmen. 
Aber die Nähe zu den beaufsichtigten Ins-
tituten ist wichtig und wird wichtig blei-
ben. 

Kann Aufsicht frei von nationalen 
Interessen sein?
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Nein, denn Entscheidungen der Aufsicht 
wirken sich oft besonders stark auf ein 
Land oder auch nur eine Region aus. Es 
gibt Institute, die national nur marginale 
Marktanteile haben, in ihrer Region aber 
ein Drittel aller Fili-
alen stellen. Für 
keinen Politiker 
kann es egal sein, 
was mit Finanzins-
tituten in seiner 
Heimat geschieht, 
denn es geht im-
mer auch um Menschen. Das spielt auch 
bei der Aufsicht eine Rolle und ist ver-
ständlich – und nicht mit einer antieuro-
päischen Grundhaltung gleichzusetzen. 

Aber spricht das dann nicht gegen 
das Bild einer harmonisierten eu

ropäischen Aufsicht?

Ich halte den Grundsatz, die großen Insti-
tute in Europa nach gleichen Regeln aus 
einer Behörde heraus zu beaufsichtigen, 
für richtig. Das hat nicht zur Konsequenz, 

dass diese europäische Aufsicht in allen 
Ländern das Gleiche tut. Lokale Eigenhei-
ten werden im Urteil der Joint Supervisory 
Committees immer berücksichtigt. Blinde 
Uniformität kann und darf es da nicht ge-
ben. Aufsicht aus einer Hand ja, aber mit 
entsprechender Diversität. Der BaFin ge-
lingt es schließlich auch, eine kleine Ge-
nossenschaftsbank anders zu behandeln 
als eine mittelgroße private Bank. Warum 
sollte das in Europa nicht möglich sein? 

Ich gebe aber auch zu, dass der Grat zwi-
schen Diversität und individueller Betrach-
tungsweise des Aufsehers auf der einen 
Seite und über Jahrzehnte gewachsenen, 
lieb gewonnenen, aber nicht mehr not-
wendigen Sonderlocken auf der anderen 
sehr schmal ist. 
 

Welche Rolle spielen dabei die im
mer noch vorhandenen nationalen 

Wahlrechte?

Es gibt einen großen Konsens innerhalb 
des europäischen Aufsichtsmechanismus, 

diese Wahlrechte überwiegend schnell ab-
zuschaffen, wenn sie nicht einheitlich aus-
geübt werden. Das heißt nicht, dass es 
künftig keine Wahlrechte mehr geben 
wird, erst recht nicht, wenn diese politisch 

gewünscht sind wie beispielsweise das 
Festhalten am HGB. Deutschland ist das 
einzige Land, das weiterhin einen nationa-
len Bilanzierungsstandard anwendet. Auch 
steuerliche Fragestellungen sind sicherlich 
nicht über Nacht zu harmonisieren. 

Die Abkehr von nationalen Wahlrechten ist 
kein Gegeneinander von nationalen und 
europäischen Aufsichtsbehörden, aber es 
ist ein Prozess. Wer kann sicher ausschlie-
ßen, dass nicht auch andere Ländern den 
Nutzen, der sicherlich in der Anwendung 

des HGB steckt, in 
einigen Jahren für 
sich entdecken?

Die BaFin 
hat seit eini

ger Zeit explizit 
das Mandat für 

den Verbraucherschutz: Ist das auch ei
ne politisch gewollte Sonderlocke oder 
geübte europäische Praxis, dies auf na
tionaler Ebene zu belassen?

Das Thema Verbraucherschutz ist ganz be-
wusst nicht Bestandteil des Mandates der 
europäischen Bankenaufsicht. Der SSM 
selbst sieht sich als ein lupenreiner pru-
denzieller Bankenaufseher. Daher ist es 
 Sache der nationa-
len Aufseher, die 
vielen europäischen 
Vorschriften zum 
Verbraucherschutz 
umzusetzen und 
anzuwenden, wobei 
es dabei über die 
verschiedenen Länder hinweg kein einheit-
liches Bild gibt. 

Die Palette reicht vom Modell BaFin, bei 
dem alles unter einem Dach angesiedelt ist 
– was ich für richtig halte –, bis hin zu or-
ganisatorisch komplett getrennten Einhei-
ten wie beispielsweise in UK. 

Kann ein Level Playing Field für die 
Banken in Europa überhaupt gelin

gen?

Ein Level Playing Field zu schaffen, sprich 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Banken im Euroraum, war eines der Haupt-
motive für die Gründung der europäischen 
Bankenaufsicht. Es ist ein Faktum, dass 
ein- und derselbe Rechtstext in den ver-
schiedenen Ländern höchst unterschiedlich 
verstanden und angewendet werden kann. 
Aufsichtspraxis kann größere Unterschiede 
erzeugen als die regulatorischen Vorschrif-
ten selbst. Hier soll die Aufsicht aus einer 
Hand für verlässlichere Bedingungen sor-
gen, mit all den bereits erwähnten Diffe-
renzierungen.

Gibt es in Europa immer noch die 
Möglichkeit der sogenannten Auf

sichtsarbitrage?

Es gibt noch Möglichkeiten, aber sie wer-
den spürbar kleiner. Und ich sehe sie sehr 
viel stärker im Wertpapiergeschäft als bei 
den Banken. Im Wertpapierbereich spielen 
Standortentscheidungen nach wie vor eine 
sehr große Rolle. 

Sie haben den einheitlichen euro
päischen Abwicklungsmechanis

mus bereits angesprochen. Müsste dafür 
nicht das Insolvenzrecht angeglichen 
werden? Wo sehen Sie darüber hinaus 
weiteren Harmonisierungsbedarf?

Für die laufende Aufsicht über die Kredit-
institute ist die weitere Harmonisierung 
nicht so sehr das Thema. Wir können auch 
bei unterschiedlichen steuerlichen Vor-
schriften und unterschiedlichen Insolvenz-
regimen unserer Arbeit nachgehen. Bei 
Abwicklungsfragen ist das Thema schon 

wichtiger, in Sachen Einlagensicherung 
sehr bedeutend. Das Thema Steuerrecht 
würde ich an dieser Stelle ausklammern. 

Es ist gut und wichtig, dass wir seit dem 
1. Januar eine einheitliche Abwicklungsbe-
hörde in Europa haben. Für die Entwick-
lung einheitlicher Verfahren ist die BRRD 

„Erst muss Heterogenität beseitigt werden, 
dann kann man über ein europäisches  

Einlagensicherungssystem reden.“

„Die Belastungen fressen sich wie ein 
schleichendes Gift in die Bilanzen hinein.“

„Es ist Sache der nationalen Aufseher,   
die vielen europäischen Vorschriften zum 

Verbraucherschutz umzusetzen.“

ZKW01_18_23_Hufeld_Interview.indd   18 23.12.2015   12:25:21



Kreditwesen 1 / 2016 · S. 19 / 21

erlassen worden. Dieser Prozess läuft, wird 
aber bis zur Vollendung sicherlich noch et-
was brauchen. 

Ganz anderes ist es meiner Ansicht nach 
bei der Einlagensicherung. Solange kein 
hinreichender Harmonisierungsgrad bei 
Abwicklungsregimen und nationalen Ein-
lagensicherungssystemen existiert, erzeugt 
eine quasi im luftleeren Raum etablierte 
europäische Einlagensicherung hochgradi-
ge Moral-Hazard-Probleme. Hier stimmt 
die Reihenfolge nicht. Erst muss die Hete-
rogenität beseitigt werden, dann kann 
man über ein europäisches System reden. 
Alles andere ist aus deutscher Sicht strikt 
abzulehnen. Das hat die deutsche Politik 
auch schnell und deutlich getan, wofür ich 
dankbar bin. Die Diskussion darüber muss 
im europäischen Raum hart und auch kon-
trovers geführt werden. 

Warum klammern Sie das Steuer
recht aus? Ist es nicht für deut

sche Banken ein echter Wettbewerbs
nachteil, dass die Bankenabgabe nicht 
von der Steuer absetzbar ist, wie in an
deren Ländern?

Was ich meinte, ist die allgemeine Harmo-
nisierung des Steuerrechts in Europa. Das 
ist ein solches Megaprojekt, dass es sicher-
lich auch in dreißig Jahren noch Thema 
wäre, denn damit wird das Herzstück der 
nationalen Souveränität berührt. Das ist 
eine europäische Verfassungsdebatte. 

Über einzelne Abgabetatbestände kann 
man natürlich diskutieren. Ob die Nichtab-
setzbarkeit der Bankenabgabe ein echter 
Wettbewerbsnachteil ist und wie groß er 
ist, mag ich nur schwer zu beurteilen, denn 
es gibt wiederum im deutschen Steuer-
recht Möglichkeiten, die es so in anderen 
Ländern nicht gibt.

Wie schätzen Sie die Wettbe
werbsstärke der deutschen Banken 

insgesamt ein?

Das Gefährliche an der aktuellen Situation 
ist, dass sich die Belastungen, die primär 
den niedrigen Zinsen geschuldet sind, wie 
ein schleichendes Gift in die Bilanzen hin-
einfressen und nicht über Nacht mit einem 
großen Knall kommen. Zudem haben in 
den vergangenen drei Jahren einige positi-
ve Ausgleichseffekte stattgefunden. Hier 
sind zum Beispiel günstigere Refinanzie-
rung, Volumenausweitungen durch die 

Durch neue Produkte, Methoden und Konzepte in den Bereichen 
Bankmarketing und Bankmanagement etablierten sich in den 
letzten Jahren immer mehr neue Begriffe in der Fachsprache, die 
oft nicht eindeutig definiert sind und damit zu Missverständnissen 
führen können. 

Hier Klarheit zu schaffen, ist Ziel dieses Glossars, das ein breites 
Themenspektrum umfasst: von „Acquiring“, einem Teilbereich  
des Kartengeschäfts, der sich in den letzten Jahren stark ent-
wickelt hat, über „Intuitives Management“, das in betrieblichen 
Entscheidungsprozessen immer bewusster wahrgenommen wird, 
bis hin zu „Zweite Sparkasse“, einem Geldinstitut, das all jenen 
eine Kontoverbindung bietet, denen sie ansonsten verwehrt wird. 

Das Buch zeichnet sich durch die hohe Praxisrelevanz der auf-
genommenen Fachbegriffe und die wissenschaftlich fundierten, 
dennoch allgemein verständlichen Definitionen aus, die dem Leser 
einen leichten Zugang zur Materie ermöglichen.

Bankmarketing & 
Bankmanagement

125 Glossare zu Produkten, 
Methoden und Konzepten

Herausgegeben von Ewald Judt
und Claudia Klausegger.

2014. 284 Seiten, broschiert,
24,80 Euro.

ISBN 978-3-8314-0858-0.

Fachsprache 
in Bankmarketing und -management 

Fritz Knapp Verlag | 60553 Frankfurt am Main
Postfach 70 03 62 | Telefon (069) 97 08 33-21 | Telefax (069) 707 84 00  
E-Mail: vertrieb@kreditwesen.de | www.kreditwesen.de
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günstigen Kreditkonditionen, die quasi zu 
einer Sonderkonjunktur bei bestimmten 
Finanzierungen geführt haben, und sehr 
geringe Belastungen aus den Bewertungs-
ergebnissen zu nennen. Das hat in diesen 
Jahren den Eindruck erweckt, dass trotz al-
ler Warnungen vor dem Niedrigzinsumfeld 
der Trend eigentlich in die andere Rich-
tung geht. 

Dieser Blick in den Rückspiegel gibt aber 
nicht das richtige Bild für die kommenden 
zwei oder drei Jahre wieder. Alle unsere 
Analysen zeigen, dass die Belastungen die 
Bilanzen schwer treffen werden. Man muss 
alle Hebel in Bewegung setzen, um gegen-
zusteuern, so gut das eben geht. Das Spek-
trum ist breit und reicht von weiteren 
Substanzstärkungen über Kostensenkun-
gen und die Veränderung von Produkt-
portfolios bis hin zu einer Überprüfung der 
Ertragsseite. Letzteres ist natürlich beson-
ders schwierig, denn die Erträge können 
nicht auf Knopfdruck optimiert werden. 
Aber es müssen Potenziale gehoben wer-
den. Ich habe beispielsweise Zweifel, ob die 
Gratiskultur rund um das Girokonto Be-
stand haben kann. 

Bleibt die Frage nach dem zu
nehmenden Wettbewerb und der 

wachsenden regulatorischen Belastung: 
Branchenvertreter beklagen, dass Fin
techs beispielsweise weniger reguliert 
werden als Banken, dass diese mit 
Banklizenzen irgendwo aus Europa hier 
Geschäfte machen und dass Versiche
rungen für Immobilienkredite geringere 
Eigenkapitalvorschriften erfüllen müs
sen. Können Sie diese Klagen nachvoll
ziehen?

Nur ein Stück weit, denn es gibt keine Un-
gleichbehandlung gleicher Risiken, nur 
weil diese in unterschiedlichem Gewand 

daherkommen. Allerdings gibt es ver-
schiedene Dinge zu berücksichtigen. 

In Sachen Fintechs ist es klarer Wille des 
Gesetzgebers, diesen bis zu einer gewissen 
Materialitätsschwelle möglichst viel Frei-
raum zuzugestehen. So regelt beispielswei-

„Ich habe Zweifel,  
ob die Gratiskultur rund um das Girokonto 

Bestand haben kann.“

„Die Grundthese einer aufsichtlichen  
Bevorzugung von Fintechs ist falsch und  

würde niemals meine Zustimmung finden.“

se das Kleinanlegerschutzgesetz den Um-
gang mit Crowd-Funding-Plattformen: 
Erst ab einem Gesamtvolumen von 2,5 
Millionen Euro und abhängig von wei-
teren Kriterien unter liegen die Anleger 
einer Aufsicht. Dann gilt gleiches Recht 

für alle, das heißt, die Grundthese einer 
aufsichtlichen Bevor zugung von Fintechs 
ist falsch und würde auch niemals meine 
Zustimmung finden. 

Davon strikt zu trennen ist das Thema der 
Banklizenzen aus anderen Mitgliedstaaten 
des Euroraums. Im Rahmen des EU-Pass-
ports ist klar geregelt, dass die Lizenz aus 
einem Mitgliedstaat dazu berechtigt, ope-
rative Geschäfte in den anderen Mitglied-
staaten aufzunehmen. Das gehört zu den 
Grundfreiheiten Europas, genauso wie  
der freie Kapitalverkehr oder die freie 
 Bewegung von Arbeitskräften. Sind diese 
Zulassungen gleich zu werten? Das Bild ei-
nes deutlichen Arbitragegefälles würde ich 
heute, im Jahr 2015, nicht mehr zeichnen, 
auch wenn es sicherlich immer Verbesse-
rungspotenzial gibt. 

Bleibt das Versicherungsthema. Kapitaler-
leichterungen für die Assekuranz sind 
 dahingehend akzeptabel, dass gleiche Auf-
sichtsstandards zunächst einmal nur für 
die Versicherungsunternehmen unterein-
ander gelten müssen. 

Im speziellen Fall der Immobilienfinanzie-
rung müssen die Ver sicherer zudem  höhere 
Auflagen erfüllen als Kreditinstitute, bei-

spielsweise bei den 
Beleihungswerten. 
Und die Refinanzie-
rung der Asseku-
ranz ist stabiler und 
langfristiger als die 
der Banken. Unter 
diesen Vorausset-

zungen sind die Unterschiede auf der Ka-
pitalseite vertretbar. 

Wie ist es mit der Beaufsichti
gung von Unternehmen wie 

Google, die nun Bankdienstleistungen 
anbieten?

Formalrechtlich relativ einfach: Jeder,  
der Bankdienstleistungen anbietet, braucht 
dafür eine entsprechende Zulassung.  
Allerdings erschwert das Internet die klare 
Zuordnung. Es ist durchaus möglich, 
Dienstleistungen über das Internet an-

zubieten, auf die 
jeder Deutsche zu-
greifen und die je-
der Deutsche nut-
zen kann, ohne 
eine operative Ein-
heit in Deutschland 
zu unterhalten. Das 

ist eine regulatorische Grauzone. Abhilfe 
können hier nur internationale Abkommen 
schaffen, die aber viele Verhandlungen er-
fordern.

Wie weit sind die Bemühungen 
vorangeschritten, auch weltweit 

für die großen Banken einheitlichere 
Wettbewerbsbedingungen zu etablie
ren?

Die Unterschiede nehmen meines Erach-
tens dank der Etablierung globaler Stan-
dards ab, aber von einem politisch ge-
wünschten Level Playing Field für die 
 ganze Welt sind wir noch weit entfernt. 
Aufgabe der Institute ist es, sich auf die 
jeweiligen Vorschriften und Auslegungen 
intelligent einzustellen, die in den Ländern 
gelten, in denen sie aktiv sind. 

Herr Hufeld, was sind Ihre drei 
Wünsche oder Ziele für das Jahr 

2016?

Erstens, eine weiterhin starke und relevan-
te nationale Aufsichtstätigkeit in eine gute 
Balance mit der sich zunehmend etablie-
renden europäischen Aufsicht zu bringen. 

Zum zweiten möchte ich die Weiterent-
wicklung der BaFin als vielseitiger und 
 attraktiver Arbeitgeber vorantreiben. Das 
sind wir bereits heute, aber man darf nicht 
innehalten, sich auch hier zu verbessern. 

Drittens schließlich gilt es, durch gute 
Aufsicht über alle drei Bereiche hinweg 
 einen Beitrag zu einer gesunden und sta-
bilen Finanzwirtschaft zu leisten, gerade 
angesichts der sich verschärfenden Risiko-
lagen. Und viertens möchte ich noch hin-
zufügen: dem Gedanken des Verbraucher-
schutzes in angemessener Form Geltung zu 
verschaffen. Das ist eine große Kalibrie-
rungsaufgabe. 
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